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Wahlen (sozialistische): grundle
gende Form der Durchsetzung so
zialistischer Demokratie. Die Besten 
werden mit der Vertretung der In
teressen von Kollektiven, Gemein
schaften, Gruppen usw. betraut. Die
W. bilden den abschließenden Akt 
nach entsprechender demokrati
scher Prüfung der Kandidaten durch 
die Wahlberechtigten. Die Vorberei
tung von W. ist mit einer umfassen
den Rechenschaftslegung über bis
herige Leistungen, der Aussprache 
über Grundfragen der weiteren Ent
wicklung sowie mit neuen Initiativen 
zur Lösung der vorgesehenen Auf
gaben verbunden. Insofern sind W. 
immer Höhepunkte im Leben der 
Gesellschaft bzw. der Partei, Orga
nisation usw. Es ist zwischen staatli
cher und gesellschaftlicher Wahl
funktion zu unterscheiden. Die Vor
aussetzungen für die Wahl der 
Volksvertretungen sind im Wahlge
setz der DDR vom 24.6. 1976 
(GBl. I 1976, Nr. 22) in der Fassung 
des Gesetzes zur Änderung des 
Wahlgesetzes vom 28.6.1979 
(GBl. I 1979, Nr. 17) geregelt (—* 
Wahlgrundsätze). Die Voraussetzun
gen für die Wahl eines Mitglieds in 
die Leitung einer Partei oder gesell
schaftlichen Organisation, die 
Wahlvorbereitung und -durchfüh- 
rung sind in den Statuten der Par
teien und gesellschaftlichen Organi
sationen festgelegt.

Wahlgeheimnis —* Wahlgrund
sätze

Wahlgrundsätze: Bestandteil des 
—* Wahlrechts und Ausdruck des —► 
Wahlsystems in der DDR. In den W., 
wie sie im Wahlrecht der DDR fi
xiert sind, wird davon ausgegangen, 
daß die Bürger der DDR in Ver
wirklichung des —*• Rechts auf Mitbe
stimmung und Mitgestaltung ihre

Volksvertretungen wählen. Unver
zichtbare sozialistische Wahlprinzi
pien sind dabei die Leitung der Wah
len durch demokratisch gebildete —>■ 
Wahlkommissionen, die Volksaus
sprache über die Grundfragen der 
Politik und die Aufstellung und Prü
fung der Kandidaten durch die 
Wähler. Das ermöglicht es den Ar
beitern, Genossenschaftsbauern, An
gehörigen der Intelligenz und den 
anderen Werktätigen, durch die 
Wahlen ihre besten Vertreter als Ab
geordnete in die Volksvertretungen 
zu entsenden. Den Abgeordneten 
obliegt es, ihre verantwortungsvol
len Aufgaben im Interesse und zum 
Wohle des werktätigen Volkes der 
DDR zu erfüllen. Sie sind angehal
ten, eine enge Verbindung zu ihren 
Wählern und Arbeitskollektiven zu 
halten, mit den Ausschüssen der Na
tionalen Front der DDR und den ge
sellschaftlichen Organisationen, ins
besondere den Gewerkschaften in 
den Betrieben, zusammenzuwirken, 
ihren Wählern regelmäßig Rechen
schaft über die Tätigkeit ihrer 
Volksvertretung und über ihre 
eigene Arbeit zu geben und für eine 
gewissenhafte Bearbeitung der Vor
schläge, Hinweise und Kritiken der 
Bürger zu sorgen. Die in der Verfas
sung und im Wahlgesetz der DDR 
verankerten W. besagen, daß die Ab
geordneten der Volkskammer und 
der örtlichen Volksvertretungen von 
den Bürgern in freien, allgemeinen, 
gleichen und geheimen Wahlen auf 
die Dauer von fünf Jahren gewählt 
werden. Im einzelnen besagen diese 
Grundsätze folgendes: a) freie
Wahl: Jeder wahlberechtigte Bürger 
kann in Verwirklichung der unver
zichtbaren sozialistischen Wahlprin
zipien, ohne jegliche Einschränkun
gen, in freier Entscheidung seine 
Wahlhandlung durchführen, bei der 
Aufstellung und Prüfung der Kandi-


